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Elektronisches Nachweisverfahren bald möglich

Neue Nachweisverordnung
tritt im Februar 2007 in Kraft

eit 1996 (geändert 2002) regelt die Nachweis-
verordnung das Führen von Nachweisen undS

Nachweisbüchern, die Einbehaltung und Aufbewah-
rung von Belegen über die Zulässigkeit und Durchfüh-
rung der Verwertung und Beseitigung von Abfällen
durch den Erzeuger, den Einsammler und Beförderer
von Abfällen sowie den Entsorger. Dabei sieht die
Nachweisverordnung (NachwV) unterschiedliche
Verfahren für „besonders überwachungsbedürftige“
Abfälle (bü-Abfälle) und „überwachungsbedürftige“
Abfälle (ü-Abfälle) vor. Auch bei nicht überwachungs-
bedürftigen Abfällen kann die zuständige Behörde im
Einzelfall ein Nachweisverfahren fordern. Sinn dieses
Verfahrens sind die Vorabkontrolle und Verbleibskon-

Fachseminar fand
in Iserlohn statt
Spätestens seit dem Neubau der Zentra-
len Entsorgungsanlage (ZEA) ist Iserlohn
als Seminarstandort für Veranstalter aus
ganz Deutschland interessant geworden.
Auch der Organisator der Tagung „Abwas-
ser, Entsorgung, Umwelt“, die Umicore
Galvanotechnik GmbH, wählte Mitte Sep-
tember als Veranstaltungsort bewusst Iser-
lohn, besteht doch im Ortsteil Seilersee die
Möglichkeit, viele der besprochenen Ent-
sorgungs- und Behandlungsverfahren von
flüssigen Abfällen und Abwässern in der
Umsetzung zu erleben. Nach den Fach-
referaten am Vormittag, die u. a. die neue
VAwS, die neue Störfallverordnung und die
Behandlung komplexer Abwässer behan-
delten, nutzten die Teilnehmer deshalb
dankbar die Möglichkeit, in der zweiten
Tageshälfte die ZEA zu besichtigen und mit
eigenen Augen zu sehen, dass ein großer
Teil der theoretischen Möglichkeiten hier
bereits in der Praxis Verwendung findet.

an den Erzeuger, sodass dieser einen Nachweis
darüber hat, dass der Abfall angekommen ist. Somit
kann jederzeit der Verbleib eines bü-Abfalls nachvoll-
zogen werden (Verbleibskontrolle). Bei ü-Abfällen er-
folgt die Kontrolle durch Übernahmescheine.

Alle Nachweise sind maximal fünf Jahre gültig. Die
Nachweise und Begleit- bzw. Übernahmescheine sind
vom Erzeuger und Beförderer drei Jahre nach dem
letzten Beleg aufzubewahren. Der Entsorger muss
derzeit die Nachweise und Begleit-/Übernahme-
scheine bis zu zehn Jahre nach Stilllegung seiner
Anlage aufbewahren!

Zur Vereinfachung der Verfahren tritt am
1.2.2007 eine neue, in einigen Punkten wesentlich

trolle im Umgang mit und der
Entsorgung von o.g. Abfällen.

Bei Betrieben, in denen
jährlich mehr als 2 t bü-Abfäl-
le anfallen, ist für die Entsor-
gung ein Entsorgungsnach-
weis (ESN) erforderlich. Die-
ser besteht aus einer Verant-
wortlichen Erklärung (VE) und
einer Deklarationsanalyse
(DA) des Abfallerzeugers. Hin-
zu kommt eine Annahmeer-
klärung (AE) des Entsorgers.
Sofern der Entsorger nicht
als Entsorgungsfachbetrieb
zertifiziert oder nach § 13
der NachwV freigestellt ist, ist
zur Gültigkeit des Entsor-
gungsnachweises eine be-
hördliche Bestätigung (BB)
erforderlich. Anstelle der VE des Erzeugers kann die-
se auch durch den Einsammler und Beförderer ge-
stellt werden, so es sich um dieselbe Abfallschlüssel-
nummer, denselben Entsorgungsweg, dieselbe Zu-
sammensetzung handelt und je Erzeuger maximal
20 t pro Jahr eingesammelt werden. Dann handelt
es sich um einen Sammelentsorgungsnachweis.

Zur Verbleibskontrolle von bü-Abfällen werden
Begleitscheine verwendet. Ein aufwändiges Verfah-
ren, denn ein Satz Begleitscheine besteht aus sechs
Ausfertigungen! Die erste erhält der Erzeuger als Be-
leg für die Übergabe des Abfalls an den Beförderer.
Nach der Abfallübernahme durch den Entsorger er-
hält der Beförderer die vierte Ausfertigung des Be-
gleitscheins als Beleg für die Übergabe. Der Entsor-
ger selbst behält die sechste Ausfertigung und
schickt die Ausfertigungen zwei und drei an die für
ihn zuständige Behörde. Diese wiederum leitet die
zweite Ausfertigung an die für den Abfallerzeuger zu-
ständige Behörde weiter. Darüber hinaus schickt der
Entsorger die fünfte Ausfertigung des Scheins zurück

geänderte NachweisV in
Kraft. Zukünftig wird nur noch
in „gefährliche“ und „nicht ge-
fährliche“ Abfälle unterschie-
den - eine Anpassung der Be-
griffe an das EU-Recht. Auch
die Überwachung gefährli-
cher Abfälle wird an das EU-
Recht angepasst. Entsor-
gungsnachweise und Sam-
melentsorgungsnachweise
sind wie bisher für nach-
weispflichtige Abfälle zu füh-
ren, das Nachweisbuch wird
allerdings durch ein Entsor-
gungsregister ersetzt. Dieses
hat mindestens Angaben
über Art, Menge und Her-
kunft der Abfälle zu enthalten.
Die Aufbewahrungsfristen

betragen für Erzeuger und Beförderer drei Jahre und
für Entsorger zehn Jahre nach der Abfallannahme.

Mit einer Frist bis zum 1. Februar 2011 wird die
elektronische Nachweisführung Pflicht. Sofern die zu-
ständige Behörde dies genehmigt, kann aber bereits
früher darauf umgestellt werden. Die Verwaltung der
Nachweise erfolgt auf zentralen Computern in den
Behörden, auf die Erzeuger, Beförderer und Entsor-
ger Zugriff haben. Mit der elektronischen Nachweis-
führung wird auch das elektronische Begleitschein-
verfahren zum 1. Februar 2011 Pflicht. Im Zuge der
Verbleibskontrolle werden die Begleitscheine per
elektronischer Signatur vom Erzeuger, Beförderer
und Entsorger bestätigt. Bei Störung der Datenver-
bindung zum Zentralrechner müssen die alten „For-
mulare“ oder ein elektronischer Begleitschein (eBGS)
als Quittungsbelege verwendet werden.

Fragen rund um die kommende Nachweis-
verordnung beantwortet ZEA-HBG-Geschäfts-

führer Martin Bischop. Telefon: (0 23 71) 94 89 21.

Eine elektronische Signatur mittels Chipkarte
könnte schon bald Begleitscheine ersetzen.

Die Teilnehmer des Umicore-Seminars
besuchten die ZEA Iserlohn.

ZEA-Betriebsleiter Martin Bischop er-
klärte die moderne Entsorgungsanlage.
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Seminar: Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Die ZEA Akademie stellt ihr
Jahresprogramm für 2007 vor

Informationen nun auch unter www.zea-akademie.de

or nicht einmal einem Jahr startete die ZEA
Handels- und Beratungs-Gesellschaft mbHV

In Zusammenarbeit mit der Kooperation
Publicity Team aus Münster, die seit 2003
die ZEA sowie die ZEA HBG betreut, bie-
tet die ZEA Akademie am 8. November
2006 erstmals ein Seminar aus dem Be-
reich Unternehmenskommunikations an:
„Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für klei-
ne und mittelständische Unternehmen“.

Kein DAX-Unternehmen käme je auf die
Idee, auf Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
zu verzichten. Kleinere Unternehmen den-
ken jedoch häufig noch, dass PR-Arbeit für
sie nicht wichtig ist. Dabei kann gerade der
geschickte Einsatz von PR-Instrumenten den
entscheidenden Vorteil gegenüber dem
Wettbewerb bringen. Das Seminar ist als
Einführung in die Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit konzipiert und vermittelt Grund-
lagenwissen über PR, die unterschiedlichen
Medientypen und den Aufbau einer Nach-
richt. Anhand zahlreicher anschaulicher
Beispiele wird erklärt, wie man eine Presse-
mitteilung aufbaut oder was bei Pressekon-
ferenzen und -interviews zu beachten ist.
Und auch was beim Tag der offenen Tür
oder dem Sponsoring zu beachten ist, wird
thematisiert. Im weiteren Verlauf kommen
zusätzlich die Krisen-PR und die Wechsel-
wirkungen von Corporate Design und PR
zur Sprache. Das Seminar ist praxisnah auf-
gebaut, arbeitet mit zahlreichen Beispie-
len und vermittelt die Fähigkeit, erste Schrit-
te der PR-Arbeit einzuleiten.

Die Teilnahmegebühr für das Tages-
seminar (von 9.00 - 17.00 Uhr in Iserlohn)
beträgt 199 Euro netto - ausführliche
Seminarunterlagen und Verpflegung inklu-
sive. Anmeldungen sind noch bis zum 25.
Oktober bei der ZEA Handels- und Bera-
tungs-Gesellschaft mbH möglich.

(ZEA HBG) mit dem neuen Fortbildungsangebot
„ZEA Akademie“. In diesen Tagen stellt die neue Bil-
dungseinrichtung ihr zweites ausführliches Jahres-
programm vor. Insgesamt 30 ein- bis achttägige
Workshops, Seminare sowie Aus- und Weiter-
bildungen werden im Rahmen der ZEA Akademie
im Jahr  2007 in Iserlohn angeboten.

„Als wir Anfang 2006
die ZEA Akademie aus der
Taufe hoben, war es un-
ser Ziel, ein ganz beson-
deres Bildungsangebot zu
schaffen: ein Angebot von
Praktikern für Praktiker.
Deshalb arbeiteten wir
ausschließlich mit praxis-
erfahrenen Referenten
zusammen, die nicht nur
über das theoretische
Wissen verfügen, son-
dern dieses auch konkret
auf den betrieblichen All-
tag der Seminarteilneh-
mer umsetzen können.
Der Erfolg gibt uns Recht.
Bereits im ersten Jahr er-
hielten wir zahlreiche po-
sitive Rückmeldungen, die
uns darin bestärken, den
eingeschlagenen Weg
weiter zu gehen“, freut
sich Dr. jur. Peter Nisipe-
anu, Geschäftsführer der
ZEA HBG, über den Ver-
lauf des ersten Akademie-
Jahres.

Auch im kommenden
Jahr umfasst das Bil-
dungsangebot der ZEA
Akademie den Bereich
Managementsysteme
und bereitet im Qualitäts-
management beispiels-

Alternativ lohnt auch ein Blick ins Internet: Unter
www.zea-akademie.de stehen alle Infos bereit.

Kann ab sofort kostenlos angefordert werden: Das
20-seitige Akademie-Programmheft für 2007.

weise auf die Zertifizierung nach DIN EN ISO
9001:2000 oder ISO TS 16949 vor. Des Weite-
ren werden auch das Umwelt- und Arbeitsschutz-
management abgedeckt. Im zweiten Teilbereich
des Akademie-Angebotes werden aktuelle Entwick-

lungen im Umwelt- und Arbeitsschutz erfasst. Mit
dem breit gefächerten Themenkomplex der Be-
triebsbeauftragten beschäftigt sich der dritte Teil-
bereich des Bildungsangebotes. Im Rahmen der
ZEA Akademie können sich Seminarteilnehmer zu
Betriebsbeauftragten ausbilden bzw. als Betriebs-
beauftragte fortbilden lassen.

Neu im Programm ist der Bereich Unter-
nehmenskommunikation, der 2007 zunächst mit

zwei Seminaren - „Presse-
und Öffentlichkeitsarbeit
für kleine und mittelstän-
dische Unternehmen“
(siehe Randspalte) sowie
„Strategien zur Kunden-
gewinnung / Direktmai-
lings“ - abgedeckt wird.

Das 20-seitige Pro-
grammheft der ZEA Aka-
demie wird in diesen Ta-
gen verschickt und kann
bei der ZEA HBG kosten-
los bestellt werden (die
Bestelladresse entneh-
men Sie dem Impres-
sum). Es enthält Kurzbe-
schreibungen der ange-
botenen Veranstaltun-
gen, stellt die ZEA Akade-
mie, die Referenten sowie
den Standort vor und bie-
tet darüber hinaus die
Möglichkeit, ausführliche
Seminarausschreibun-
gen anzufordern.

Zustätzlich informiert
die ZEA Akademie ab
sofort auch rund um die
Uhr im Internet. Unter
www.zea-akademie.de
stehen sämtliche Semi-
narausschreibungen im
Format PDF zum Down-
load bereit. Auf der neuen
Webseite wird auch auf

kurzfristig anberaumte Sonderseminare zu aktuel-
len Themen hingewiesen, denn wie bereits im ers-
ten Jahr der ZEA Akademie will man in Iserlohn
auch 2007 auf die Entwicklungen der Branche
schnell reagieren und kompetent informieren.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für kleine und mit-
telständische Unternehmen

 8.11.2006 / 1 Tag / Buchungsnummer U1

Grundlehrgang: Betriebsbeauftragter für Abfall
 20.-22.11.2006 / 3 Tage / Buchungsnummer B1

Fortbildung: Betriebsbeauftragter für Abfall
 7.12.2006 / 1 Tag / Buchungsnummer B5

Indirekteinleitungen
 16.1.2007 / 1 Tag / Buchungsnummer A8

Grundlagen eines Umweltmanagementsystems
 22.-24.1.2007 / 3 Tage / Buchungsnummer M1

Training zum Aufbau eines Umweltmanagement-
systems gem. DIN EN ISO 14001:2005

 ab 1.2.2007 / 8 Tage / Buchungsnummer M5

Termine der ZEA Akademie

Info & Anmeldung: (02371) 94 89-0

www.zea-akademie.de


